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Betriebsordnung.
Garage Churchill Square 
- Italská 2581/67, Prag 2

I. Allgemeine Bestimmungen
1. Der Betrieb im gesamten Bereich der 

Tiefgaragen des Churchill Square 
Komplexes, einschließlich der 
dazugehörigen Straßen, wird durch das 
Gesetz Nr. 361/2000 Slg. “Über Verkehr auf 
Straßen und über Änderungen bestimmter 
Gesetze (Straßenverkehrsgesetz), in 
der jeweils gültigen Fassung” und damit 
zusammenhängende Gesetze, legislative 
Maßnahmen und diese Betriebsordnung der 
Churchill Square Garage geregelt.

2. Alle Teilnehmer am Parkverkehr sind 
verpflichtet, die Straßenverkehrsordnung 
und diese Betriebsordnung der Churchill 
Square Garage einzuhalten und die 
aufgestellten Verkehrszeichen zu beachten. 
Mit der Einfahrt in den Garagenbereich 
verpflichten sich die Parkteilnehmer zur 
Einhaltung der folgenden Regeln und dieser 
Betriebsordnung der Churchill Square 
Garage.

3. Im Objekt dürfen nur Wagen des Mieters der 
Garage parken, die beim Gebäudeverwalter 
oder im Reservierungssystem von 
MR.PARKIT angemeldet sind.

4. Im Falle von irgendwelchen Problemen mit 
der Reservierung/Garagenöffnung, rufen 
die Fahrer mit einer gültigen Reservierung 
im Reservierungssystem von MR.PARKIT 
die Kundenhotline von MR.PARKIT s.r.o. 
(Tel: +420 277 277 977) an.

5. Der Kontakt für andere Fahrer ist die 
Sicherheitszentrale / Parkkoordinator: 
+420 226 209 419.

6. Der Garagennutzer ist verpflichtet, 
die folgenden Anweisungen und 
Vorschriften dieser Betriebsordnung 
der Churchill Square Garage bzw. die 
Anweisungen des Sicherheitszentrale - 
Feuermeldestelle, die Feueralarmrichtlinien 
des Gebäudes und die Bestimmungen des 
Stellplatznutzungsvertrages einzuhalten. 
Im Falle eines Verstoßes oder wiederholter 
Verstöße ist der Sicherheitsdienst 
der Sicherheitszentrale befugt, einem 
bestimmten Fahrzeug die weitere Zufahrt 
zu verweigern.

II. Parken in Zonen reserviert für die 
Besucher des Churchill-Komplexes

1. Das Parken in den für Besucher des 
Churchill Square Komplexes reservierten 
Parkzonen wird wie folgt berechnet: Die 
ersten 30 Minuten sind für alle Besucher 
kostenlos. Nach dieser Zeit, d.h. in 31. 
Minute und jeder weiteren angefangenen 
Stunde wird ein Tarif von 50 CZK / h 
erhoben. Wenn ein Besucher, der bei Lidl 
eingekauft hat, in der Garage des Churchill 
Square Komplexes parkt, wird das Parken 
wie folgt berechnet: die ersten 30 Minuten 
sind kostenlos. Danach hat der Besucher, 
der bei Lidl eingekauft hat, Anspruch auf 
weitere 30 Minuten kostenloses Parken, 
allerdings nur wenn der Parkschein an der 
Kasse entwertet wird. Jede weitere Stunde 
wird mit 50 CZK inkl. MwSt. berechnet. 
Die Garage muss innerhalb von 15 Minuten 
nach dem Bezahlen der Parkgebühr 
verlassen werden.

2. Die Parkzeit wird mit einem Parkticket 
erfasst, das der Fahrer an der 
Parkscheinstelle am Eingang der Garage 
erhält. Für den Verlust eines Parkscheins 
wird ein Bußgeld in Höhe von 2.000 CZK 
einschließlich Mehrwertsteuer erhoben, 

das über die automatische Registrierkasse 
bezahlt wird.

3. Die Tiefgaragen sind nur zwischen 07:00 
und 22:00 Uhr für Besucher geöffnet.

4. Zwischen 22:00 und 07:00 Uhr darf der 
Besucher erst einfahren, nachdem der 
Mieter seine Ankunft angekündigt hat. 
In diesem Fall muss sich der Fahrer des 
Fahrzeugs über die Gegensprechanlage, 
die sich an der Eingangstür auf der rechten 
Seite der Garageneinfahrt befindet, beim 
Wachmann der Sicherheitszentrale melden.

5. Das Parken ist innerhalb von 10 Minuten 
nach der Ein- und Ausfahrt in die Garage 
kostenlos.

6. Die Zahlung der Parkgebühr erfolgt 
vor dem Verlassen der Parkzonen des 
Churchill Square Komplexes. Die Zahlung 
kann nur in bar mit einer Parkkarte über 
die automatische Registrierkasse im 1. 
Untergeschoss auf dem ausgewiesenen 
Besucherparkplatz erfolgen.

III. Das Parken von Fahrzeuge mit 
einer gültigen Reservierung bei 
MR.PARKIT

1. Kunden mit einer gültigen Reservierung 
im MR.PARKIT-Reservierungssystem 
betreten/verlassen das Gebäude durch die 
Schranken und Tore, die zum Zeitpunkt der 
Reservierung durch einen Anruf unter der in 
der Reservierungsbestätigung angegebenen 
Telefonnummer geöffnet werden können.

2. Der Fußgängereingang und -ausgang richten 
sich nach den in der Buchungsbestätigung 
angegebenen Anweisungen.

IV. Allgemeine Grundsätze der 
Garagennutzung

1. Das Rauchen und der Umgang mit offenem 
Feuer ist in den unterirdischen Parkzonen 
strengstens verboten.

2. Es ist verboten, im Bereich der Garage 
Kraftstoff und andere Flüssigkeiten 
nachzufüllen, das Fahrzeug zu reparieren 
oder zu waschen. Verboten ist auch die 
Lagerung von Kraftstoffen, Sprengstoffen, 
Schusswaffen und Druckbehältern im Sinne 
der Tschechischen technischen Norm 
(ČSN).

3. Die Einfahrt in die Garagen des Churchill 
Square Komplexes ist für LPG- und CNG-
Fahrzeuge VERBOTEN.

4. Die Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge in 
Bereichen der Garagen beträgt 20 km/h.

5. In die Tiefgaragen dürfen nur Fahrzeuge 
mit einer maximalen Höhe von 2,30 m und 
einer Breite von bis zu 2,00 m einfahren. 
Fahrzeuge mit Sattelaufliegern sind streng 
verboten.

6. In der Garage wird befohlen, Licht zu 
benutzen.

7. Autofahrer sind verpflichtet, andere 
Fahrzeuge beim Ein- und Ausfahren nicht zu 
behindern.

8. Autofahrer und Fußgänger sind verpflichtet, 
sich an die Verkehrsregeln zu halten, die 
Verkehrsschilder im Churchill Square 
Komplex zu beachten und den Anweisungen 
des Sicherheitsdienstes oder von 
MR.PARKIT Folge zu leisten.

9. Es ist verboten, die Hupe im Bereich der 
Garagen ohne Grund zu benutzen.

10. Der Fahrer (und die Fahrgäste) dürfen 
sich nicht unnötig und ungerechtfertigt im 
Bereich der Tiefgaragen aufhalten.

11. Fußgängern und Radfahrern ist es 
untersagt, sich in den Bereichen der Ein- 
und Ausfahrten aus den Parkzonen und 
im gesamten Bereich der Garagen des 
Churchill Square Komplexes aufzuhalten.

12. In allen Parkzonen ist es verboten, nicht 
fahrbereite oder anderweitig nicht fahrfähige 
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Fahrzeuge abzustellen, Reparaturen oder 
den Austausch von Rädern vorzunehmen 
(mit Ausnahme von Defekte).

13. Es ist verboten, den Motor in den 
unterirdischen Parkzonen unnötig oder 
unbegründet laufen zu lassen.

14. Die Besucher sind verpflichtet, an allen 
Parkzonen des Churchill Square Komplexes 
für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen.

15. Die Besucher dürfen nur auf ausgewiesenen 
Parkplätzen parken.

16. Der Churchill Square Komplex wird 
von Industriekameras aufgezeichnet. 
Die Erfassung, Speicherung und 
Entsorgung des Bildmaterials erfolgt in 
Übereinstimmung mit allen geltenden 
Rechtsvorschriften und den CCTV-
Betriebsvorschriften. 

17. Es ist verboten, Kinder oder Haustiere 
im Fahrzeug und Bereichen der Garage 
einzusperren, dort zu schlafen oder sich 
auszuruhen.

18. Die Ein- und Ausfahrtswege an den 
Kontrollrampen dürfen nicht für 
andere Besucher des Churchill Square 
Komplexes blockiert werden. Sollte es 
zu Komplikationen mit einem Parkticket 
kommen, soll das betreffende Fahrzeug 
außerhalb der Ein- und Ausfahrtsspur 
geparkt werden und man soll sich über die 
Gegensprechanlage oder persönlich an den 
Wärter der Sicherheitszentrale wenden. Wir 
danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre 
Rücksichtnahme auf andere Besucher des 
Churchill Square Komplexes.

19. LIEBE BESUCHERINNEN UND BESUCHER, 
WIR BITTEN SIE, DIE BETRIEBSORDNUNG 
DER GARAGEN IM CHURCHILL SQUARE-
KOMPLEX IM INTERESSE VON ALLEN ZU 
BEACHTEN.

V. In den Garagen entstandene 
Schäden

1.  Der Mieter (Fahrer) nimmt zur Kenntnis, 
dass es sich nicht um eine bewachte Garage 
handelt, d.h. weder der Eigentümer des 
Parkplatzes noch MR.PARKIT ist verpflichtet, 
das Fahrzeug des Mieters zu bewachen.

2. Sollte ein Schaden am eigenen Eigentum 
oder am Eigentum einer dritten Person 
festgestellt werden, ist dies unverzüglich 
dem Objektverwalter zu melden.

3. Der Eigentümer/Fahrer des Fahrzeugs haftet 
für alle von seinem Fahrzeug verursachten 
Gesundheits- und Sachschäden, er ist 
verpflichtet, deren Auftreten unverzüglich 
der Sicherheitszentrale im 1. Untergeschoss 
zu melden.

4.  Weder der Eigentümer des Parkplatzes 
noch der Vermittler haftet für Schäden, die 
Personen, Tieren oder Sachen entstehen, 
die sich grundlos in dem Raum der Garagen 
befinden.

5. Weder der Eigentümer des Parkplatzes 
noch der Vermittler haftet für Schäden, 
die aufgrund eines zufälligen Ereignisses 
oder höherer Gewalt (z.B. bewaffneter 
Überfall, Selbstentzündung des 
Wagens, Witterungsbedingungen, Krieg, 
terroristischer Anschlag, Sabotage usw.) 
entstehen.

6. Weder die Gesellschaft MR.PARKIT noch 
der Eigentümer des Parkplatzes haftet 
für Schäden, die am Wagen oder anderen 
beweglichen Sachen des Fahrers, noch für 
Schäden, die aufgrund von Verletzungen im 
Bereich der Garage entstehen.

7. Der Fahrzeughalter/Fahrer ist verpflichtet, 
das Fahrzeug beim Verlassen des geparkten 
Fahrzeugs ordnungsgemäß zu verschließen 
und mit einer Sicherheitsvorrichtung zu 
sichern, wenn diese Teil des Fahrzeugs 
ist. Der Fahrzeughalter/Fahrer ist auch 

verpflichtet, keine wertvollen Gegenstände 
(z.B. Laptop, Mobiltelefon, etc.) an 
sichtbaren Stellen im geparkten Fahrzeug 
zu hinterlassen. Der Betreiber ist nicht 
verantwortlich für den Verlust, Diebstahl 
oder Schäden an diesen Gegenständen.

8. Der Parkende erklärt, dass er 
haftpflichtversichert ist oder eine 
Versicherung, die sich bezüglich der 
Bedingungen und der Deckung der 
Haftpflichtversicherung ähnelt, besitzt.

9. Es liegt in der Verantwortung des Mieters, 
den Aufenthalt unbefugter Personen im 
Gebäude dem Hausmeister zu melden.

VI. Abschließende Bestimmungen
1. In der Betriebsordnung werden die 

grundlegenden Regeln zur Anmietung und 
Nutzung der Garage genannt.

2. Der Besitzer des Parkplatzes kann diese 
Hausordnung erweitern oder ergänzen.

3. Werden die Regeln dieser Hausordnung 
oder allgemeine Rechtsvorschriften verletzt, 
kann der Gebäudeverwalter nach Absprache 
mit dem Eigentümer dem Mieter zeitweilig 
die Befugnis zum Betreten der Garage 
entziehen.

Die deutsche Version der “Betriebsordnung” 
ist eine Übersetzung des tschechischen 
Originals. Es handelt sich somit nur um 
einen informativen Text. Sollten sich 
Widersprüche zwischen der deutschen und 
der tschechischen Variante ergeben, ist das 
tschechische Original gültig.

Diese Betriebsordnung ist seit dem 
14. Januar 2021 wirksam.


